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Allgemeine Lernziele:

  Ziel dieses Moduls ist es, Ihnen einen Überblick über das deutsche Rundfunksystem zu ge-
ben. Sie lernen die verschiedenen Erscheinungsformen von Rundfunk und Telemedien kennen 
und einzuordnen.

  Der rechtliche Rahmen der Rundfunkordnung sowie die Rundfunklandschaft in Deutschland 
werden dargestellt und das duale Rundfunksystem erläutert.

  Sie lernen die wesentlichen Rundfunkanbieter und ihre Besonderheiten kennen.

  Sie erfahren, welchen Einfluss die europäischen Regelungen auf den Rundfunk in Deutschland 
haben.

  Mit dem Grundwissen über das deutsche Rundfunksystem werden Sie in der Lage sein, aktu-
elle Themen einzuordnen und neue Entwicklungen mit den notwendigen Hintergrundinformati-
onen fachmännisch zu verfolgen.
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1. Grundlagen

Lernziele:

  Im ersten Kapitel geht es um die grundlegenden Begrifflichkeiten und Definitionen. Gerade 
im Medienbereich werden viele Begriffe uneinheitlich verwendet. Eine präzise Definition ist 
jedoch wichtig, da sich aus der jeweiligen Erscheinungsform die rechtliche Einordnung und die 
daraus folgenden Konsequenzen und Möglichkeiten ergeben.

  Sie erfahren, worum es bei einzelnen Erscheinungsformen geht und worin die wesentlichen 
Unterschiede zwischen Rundfunk und Telemedien liegen. Sie lernen die neuen Erscheinungs-
formen und Adressaten im Medienstaatsvertrag kennen.

  Wir erörtern die Entwicklung des Rundfunkbegriffs und die Definition im Medienstaatsvertrag. 
Die Änderungen in der gesetzlichen Definition und die Veränderungen, die sich auch durch die 
neue Definition des Rundfunkbegriffs ergeben haben, zu verstehen, ist Voraussetzung zur rich-
tigen Einordnung verschiedener Sachverhalte und Erscheinungsformen.

  Sie erlangen Kenntnisse über die wichtigsten gesetzlichen Änderungen im  
Medienstaatsvertrag. 

Verschiedene Ereignisse werden als Beginn der Geschichte des Rundfunks angeführt. 

Eines der frühesten war der Nachweis von elektromagnetischen Schwingungen, die sich 

mit sehr hoher Geschwindigkeit in der Luft verbreiten, durch den deutschen Physikprofes-

sor Heinrich Hertz im Jahre 1887.

Der Rundfunk entwickelte sich dann im Laufe der Zeit aus dem ursprünglichen Verfahren 

der drahtlosen Telegrafie. Während beim „Sprechfunk“ die Information nur zielgerichtet 

von einem Sender an einen Empfänger gerichtet war, suchte man bald nach wirtschaftli-

cheren Möglichkeiten, den Empfängerkreis zu erweitern, um an viele Empfänger gleich-

zeitig „rund“ zu funken.1

1.1 Klassischer Rundfunk: Hörfunk und Fernsehen

Der Hörfunk war das erste elektronische Massenmedium. Am 29. Oktober 1923 wurde in 

Berlin die erste einstündige Radiosendung im regulären Sendebetrieb in Deutschland aus-

gestrahlt. Insgesamt neun Rundfunk AGs wurden in den Jahren 1923 und 1924 in verschie-

denen Teilen Deutschlands gegründet sowie die „Deutsche Welle“ als GmbH. 1932 erfolgte 

die Verstaatlichung der Sendegesellschaften durch eine Rundfunkreform. Der Rundfunk 

wurde organisatorisch dem Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda un-

terstellt und – geleitet von Dr. Joseph Goebbels – zum wichtigsten Propagandainstrument 

der nationalsozialistischen Diktatur. 1935 begannen erste Fernsehausstrahlungen, die al-

lerdings mangels Empfangsgeräten noch keine wirkliche Bedeutung hatten.

1 Ausführlich zur Rundfunkentwicklung Dussel (2010): Deutsche Rundfunkgeschichte, S. 19ff.,  

Herrmann/Lausen (2004): Rundfunkrecht § 4.
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7. Werbung, Sponsoring und Produktplatzierung –  
 „kommerzielle Kommunikation“ im Rundfunk

Lernziele:

  Werbung und andere kommerzielle Tätigkeiten sind für die Finanzierung des privaten Rund-
funks essenziell. Im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind sie stärkeren Ein-
schränkungen unterworfen und immer wieder auf dem Prüfstand.

  In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über die unterschiedlichen Formen kommer-
zieller Kommunikation im Rundfunk, über die grundlegenden Prinzipien, die die Zulässigkeit 
von werblichen Inhalten bestimmen sowie über die besonderen Regelungen, die für bestimmte 
Formen oder in bestimmten Medien gelten.

  Mit Hilfe dieser Grundlagen können Sie nachvollziehen, welche Unterschiede diesbezüglich 
im dualen System bestehen und welche Erscheinungsformen im Rundfunk zulässig sind und 
welche nicht.

7.1 Allgemeine Regelungen

Regelungen zur Werbung und anderen Formen sogenannter kommerzieller Kommunikati-

on sind zum einen im Medienstaatsvertrag für den öffentlich-rechtlichen wie auch für den 

privaten Rundfunk festgelegt. Darüber hinaus sind diese Regelungen in Werberichtlinien 

von ARD und ZDF und den Landesmedienanstalten näher konkretisiert.

Die verschiedenen Erscheinungsformen sind im § 2 Absatz 2 Nummer 7–12 MStV defi-

niert. Die allgemeinen Regelungen im ersten Unterabschnitt des zweiten Abschnitts des 

Medienstaatsvertrages gelten sowohl für den öffentlich-rechtlichen als auch für den pri-

vaten Rundfunk. In den §§ 8ff. MStV sind allgemeine Grundsätze und Kennzeichnungs-

pflichten (für Rundfunkwerbung, Teleshopping, Produktplatzierung und Sponsoring) gere-

gelt. Außerdem werden Vorgaben für besondere Werbeformen wie Teilbelegung des Bildes, 

Dauerwerbesendungen und virtuelle Werbung und die Art und Weise der Einfügung von 

Werbung und Teleshopping gemacht. Der dritte bzw. vierte Abschnitt des Medienstaatsver-

trages enthält besondere Regelungen, die jeweils nur für den öffentlich-rechtlichen bzw. für 

den privaten Rundfunk gelten. 

Das Rundfunkrecht unterscheidet zwischen den zulässigen Erscheinungsformen „Wer-

bung“ bzw. „Rundfunkwerbung“, „Sponsoring“ und „Teleshopping“. Die sogenannte „Pro-

duktplatzierung“ ist grundsätzlich gestattet, außer in Nachrichtensendungen, Sendungen 

zur politischen Information, Verbrauchersendungen, bestimmten Regional- und Fenster-

programmen, Sendungen religiösen Inhalts und Kindersendungen. Zudem müssen sie wei-

tere Voraussetzungen erfüllen. Die redaktionelle Verantwortung und Unabhängigkeit müs-

sen unbeeinträchtigt bleiben, das Produkt darf nicht unmittelbar zu Kauf, Miete oder Pacht 

anregen und nicht zu stark herausgestellt werden. Auf Produktplatzierungen ist eindeutig 

hinzuweisen. Themenplatzierungen und Schleichwerbung sind hingegen unzulässig. 
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